
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/11/25 3Ob135/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1970

Norm

ABGB §1325 D8

ASVG §108a

EO §35 Ag

Rechtssatz

Der Schädiger kann die - auf Grund der Rentendynamik erfolgte - Erhöhung einer Versehrtenrente des Geschädigten,

die bei der Errechnung der gemäß § 1325 ABGB zu leistenden Rente berücksichtigt wurde, mit Klage nach § 35 EO

geltend machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 135/70

Entscheidungstext OGH 25.11.1970 3 Ob 135/70

EvBl 1971/120 S 209 = RZ 1971,64
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